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RS OGH 1975/9/16 3Ob163/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1975

Norm

EO §16

EO §65 E

EO §253 Abs4

Geo §552

Rechtssatz

Zur Anfechtung einer rechtswidrigen "Bewilligung des Vollzuges auf Anmeldung" fehlt dem Verp7ichteten das

Rechtsschutzinteresse, da dies ausschließlich Sache des betreibenden Gläubigers ist und dem Verp7ichteten keine

Einflußnahme auf die Vollzugsvorgänge zwischen Bewilligung und Vollzug der Fahrnisexekution zusteht.
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